
Öffentliche Bekanntmachung



1.3. Urnenbeisetzungen 190,00 Euro 
 
2. Besondere Gebühren 
2.1. Benutzung der Friedhofskapelle 70,00 Euro 
 
2.2. Beisetzung in einem  
 Urnengemeinschaftsgrab 1.343,00 Euro 
 

IV. Gebühren für Umbettungen 

 
1. Urne 
1.1. Umbettungen  
 auf demselben Friedhof 230,00 Euro   
1.2. Ausbettungen bei Ü.83872(m)2berführung  
 auf einen fremden Friedhof 150,00 Euro 
1.3. Einbettungen bei Ü.83872(m)2berführung von   
 einem fremden Friedhof 150,00 Euro 
 
2. Sarg 
 

V. Genehmigungsgebühren für Grabmale 

Die Genehmigungsgebühr für die Errichtung 
 te 
an einen Gewerbetreibenden beträgt 28,00 Euro 
 

VII. Sonstige Gebühren 

Umschreibung von Nutzungsrechten 12,00 Euro 
 

§ 6 Besondere zusätzliche Leistungen  

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebühren- 
tarif nicht vorgesehen sind, setzt die Friedhofsverwaltung 
die zu zahlende Gebühr von Fall zu Fall nach dem tat- 
sächlichen Arbeits- und Materialaufwand fest. 
 § 8 Inkrafttreten  

Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung durch das 
 
Kesselsdorf, 27 5. 2002 sselsdorf 
 gez. Geisler gez. Zschalig 

.10784(m)0. Vorsitzender Mitglied 

 
 



1. Nachtrag vom 27. Mai 2002 zur Friedhofs- 
ordnung für .749819(n)0en Friedhof .749819(n)0er EV.-Luth. 


